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Sie betrachten gegenwärtig und 
künftig die Grenzen aller Staaten 
in Europa als unverletzlich, wie 
sie am Tage der Unterzeichnung 
des V. verliefen, einschließlich der 
—>- Oder-Neiße-Grenze, die die 
Westgrenze Polens bildet, und 
der Grenze zwischen der BRD 
und der DDR. Art. 4 hebt hervor, 
daß der V. nicht die früher von 
der UdSSR und der BRD abge
schlossenen zweiseitigen und 
mehrseitigen Verträge und Ver
einbarungen berührt. Art. 5 ver
langt zum Inkrafttreten die Rati
fizierung (—*- Ratifikation) des 
V. Der V. wurde am 17. 5. 1972 
in einer Atmosphäre schärfsten 
politischen Kampfes in der B.RD 
ratifiziert und trat nach Aus
tausch der Ratifikationsurkunden 
am 3. 6. 1972 in Kraft. Der V. ist 
von großer Bedeutung für die 
europäische Sicherheit. Mit sei
ner Unterzeichnung wurde zum 
Nutzen aller europäischen Völ
ker ein bedeutungsvoller Schritt 
in Richtung auf die Entspannung 
und die Gesundung der Atmo
sphäre in Europa getan. Der V. 
bestätigt die Unantastbarkeit 
der im Ergebnis des zweiten 
Weltkrieges in Europa entstan
denen Grenzen, einschließlich 
der Grenze an Oder und Neiße 
sowie der Grenze zwischen der 
DDR und der BRD. Er enthält 
den Verzicht auf Gewaltanwen
dung und Gewaltandrohung. Mit 
dem V. wurde die territoriale 
Integrität der DDR erneut be
kräftigt.
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Vierseitiges Abkommen über 
Westberlin: am 3. 9. 1971 von 
der UdSSR, Großbritannien, 
Frankreich und den USA Unter
zeichneter und am 3. 6. 1972 in 
Kraft getretener Vertrag mit 
einer Reihe von Anlagen und Zu
satzvereinbarungen, durch den 
dem jahrzehntelang von reak
tionären und revanchistischen 
Kreisen, besonders in der BRD, 
betriebenen Mißbrauch Westber
lins als Störfaktor gegen Sicher
heit und Entspannung in Europa 
und als Zentrum politischer, öko
nomischer und ideologischer Di
versionstätigkeit gegen die DDR 
u. a. sozialistische Staaten völ
kerrechtliche und politische 
Schranken gesetzt wurden. Das 
V. kam vor allem dank der be
harrlichen Friedenspolitik der 
UdSSR und der mit ihr verbün
deten Länder der sozialistischen 
Staatengemeinschaft und nicht 
zuletzt auch dank der Verstän
digungsbereitschaft der DDR zu
stande. Sein Abschluß stellte 
einen wichtigen Beitrag zur Festi
gung der europäischen Sicherheit 
und zur internationalen Entspan
nung dar und schuf günstige Vor
aussetzungen für die Herstellung 
von Beziehungen der —fried
lichen Koexistenz zwischen den 
Staaten mit unterschiedlicher Ge
sellschaftsordnung in Europa. 
Durch das V. wurde eindeutig 
völkerrechtlich bestätigt, daß 
Westberlin kein Bestandteil der 
BRD ist und von ihr nicht regiert 
werden darf. Damit wurde inter
national-rechtlich der Standpunkt 
der DDR bekräftigt, daß West
berlin eine Stadt mit einem be
sonderen politischen Status ist. 
Da sich die Regelungen des V. 
ausschließlich auf Westberlin be
ziehen, erkannten mit ihm auch 
die USA, Großbritannien und 
Frankreich an, daß die DDR ihre 
Souveränitätsrechte uneinge
schränkt auch in ihrer Haupt-


